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B e a n t W 0 r tun 9 

der Anfrage der Abgeordneten BÖhacker, 
Dolinschek, Mag.Haupt, an den Bundesminister für Arbeit 

und Soziales, betreffend Einhebung von lohnabhängigen 
Steuern und Sozialversicherungsbeträgen durch eine Stelle 

(Nr.6918/J) . 

Zu den aus der beiliegenden Ablichtung der gegenständlichen 

parlamentarischen Anfrage ersichtlichen Fragen führe iCh-folgen

des aus: 

Einleitend sei festgestellt, daß die aufgeworfenen Frage

stellungen nur zum Teil den Aufgabenbereich meines Ressorts 

betreffen und ich nur die in meine Kompetenz fallenden Aspekte 

beantworten kann. 

Vorweg sei aber der Hinweis gestattet, daß zwar die 'Harmon1-

sierung der Systeme aller lohnabhängigen Steuern und Sozialver
sicherungbeiträge weitestgehend als unbestrittenes Ziel gilt, 
aber bei der Umsetzung eines solchen Vorhabens die unterschied

lichen ordnungspolitischen Funktionen, die rechtlichen Ausgestal

tungen und Kompetenzlagen zu beachten sind. Die daraus resul

tierende Vielschichtigkeit der Materie erlaubt daher, will man 

unerwünschte Effekte vermeiden, nur ein jeweils sorgfältig 

geprüftes, schrittweises Herantasten an dieses Ziel; wie auch die 

Entwicklung der letzten Jahre erkennen läßt. 
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Zu Frage 1: 

Die Beurteilung einer Einhebung aller lohnabhängigen Steuern 

und Sozialversicherungsbeiträge durch eine Stelle hängt vom kon

kreten Ausführungsentwurf ab. Ein solcher Entwurf liegt mir aus 

den in der Einleitung angeführten Gründen noch nicht vor. 

Aus meiner Sicht wäre eine Einhebung der Steuern durch die Träger 

der gesetzlichen Sozialversicherung nur dann denkbar, wenn auch 

die erforderlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Infolge 

der schon beschriebenen Komplexität der über den Aufgabenbereich 

meines Ressorts hinausgehenden Materie kann ich keinen Termin für 

die Umsetzung eines derartigen Vorhabens angeben. 

Zu Frage 2: 

Eine Quantifizierung der durch eine gemeinsame Einhebung von 

Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen sich ergebenden Kosten

einsparung ist mir mangels eines konkret vorliegenden Modells 
nicht möglich. 

Zu Frage 3: 

Als ein Schritt auf dem Weg der erforderlichen Harmonisierung 

des Steuerrechtes mit dem Beitragsrecht der Sozialversicherung 

wurde im Rahmen des kürzlich beschlossenen Abgabenänderungsge
setzes 1994 die Zahlungsfrist für Sozialversicherungsbeiträge 

gemäß § 59 ASVG von 11 auf 15 Tage verlängert und damit ein ein

heitlicher Zahlungstermin für Lohnsteuer und Sozialversicherungs
beiträge geschaffen. 

Zu Frage 4: 

Wie bereits zu Frage 1 ausgeführt, besteht ein möglicher 

Lösungsansatz in der übertragung der Einhebung der Lohnsteuer an 

die Krankenversicherungsträger. Da ich dem Ergebnis der erforder

lichen Abklärung der damit im Zusammenhang stehenden Fragen nicht 
vorgreifen kann, wäre eine abschließende Bewertung dieser 
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Variante sowie ein Zeitplan für deren Implementierung derzeit 
verfrüht. 

Zu Frage 5: 

Wie aus der Beantwortung der Frage 3 ersichtlich ist, kann 
von einem Scheitern der diesbezüglichen Bemühungen nicht die Rede 

sein; vielmehr sind die erforderlichen Vorarbeiten für ein derar

tiges Vorhaben rioch nicht abgeschlossen. 

Zu Frage 6: 

Einwendungen seitens einer Personalvertretung gegen das in 

Rede stehende Vorhaben sind mir bis dato nicht bekannt. 

Der Bunde minister: 
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i99~ c>~1'" ~ 2 ANFRAGE 

der Abgeordneten Böhacker, Dolinschek. Mag 0 Haupt 
an den Bundesminister für Arbeit und Soziales 
betreffend Einhebung von lohnabhängigen Steuern und Sozialversicherungsbeträgen durch ein~ 
Stelle 

Die Einhebung von lohnabhängigen Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen durch mehrere 
Stellen kostet die Betriebe jährlich enorme Summen. Seit Jahren wird sowohl von der 
Wirtschaft als auch von den Sozialpartnern und den meisten politischen Parteien die Forderung 
erhoben, alle lohnabhängigen Steuern und die Sozialversicherungsbeiträge nur mehr von einer 
Stelle und nach einheitlichen Grundsätzen einheben zu lassen. Dies würde für die Gebietskör
perschaften in Summe zu einer Verwaltungsvereinfachung und für die Betriebe zu einer 
beträchtlichen Kostenentlastung führen . 

... 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten in diesem Zusammenhang an, den Herrn Bundes
minister für Arbeit und Soziales die nachstehende 

,1. 

.., .... 

3. 

4. 

Anfrage: 

Befürworten Sie die Einhebung aller lohnabhängigen Steuern und der Sozialversiche
rungsbeiträge durch nur eine Stelle? 
Wenn nein, warum nicht? 
Wenn ja, wie könnte eine Lösung aus Ihrcr Sicht aussehen und in welchem Zeitraum 
könnte die Umsetzung erfolgen? 

Mit welcher Kosteneinsparung könnte Ihrer Einschätzung nach durch eine derartige 
Zusammenlegung insgesamt für den Bund gerechnet werden? 

Laufen derzeit Verhandlungen zwischen Ihnen und dem Bundesminister'für Finanzen 
und allenfalls den Gemeinden über die Zusammenlcgung der Einhebung der lohnbezo
genen Steuern und Sozialversiche~ngsbeiträge? 

Wenn ja, welche. möglichen Varianten wurden bisher erörtert und wie sicht der Zeitplan 
für weitere Verhandlungen derzeit aus? 

fpc107\aseinh.böh17694 DVR 0717193 1 
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S. Aus welchen konkreten Gründen ist die gemeinsame Einhebung aller lohnabhängigen 
Steuern und der Sozialversicherungsbeiträge bisher gescheitert? 

6. Gibt es seitens der Personalvertretungen gegen dieses Vorhaben Einwendungen? 
Wenn ja, wie lauten diese konkret? 

Wien, den 120 Juli 1994 
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